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§ 44d K-BauV
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Ein Energieausweis mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zehn Jahren ist von einer nach den für die

Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften dazu befugten Person oder einer akkreditierten Prüfstelle auszustellen:

a) bei Errichtung von Gebäuden;

b) bei größeren Renovierungen von bestehenden Gebäuden;

c) für Gebäude, in denen mehr als 250 m2 Gesamtnutz5äche von Behörden genutzt werden und die starken

Publikumsverkehr aufweisen.

(2) Die Gültigkeitsdauer des Energieausweises darf nach Prüfung durch den Aussteller oder eine andere zur

Ausstellung befugte Person um jeweils zehn Jahre verlängert werden, wenn keine Änderungen am Gebäude

vorgenommen wurden, die die Gesamtenergiee:zienz beein5ussen und die gesetzlichen Voraussetzungen für die

Ausstellung unverändert sind.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen befugten Personen ist, soweit dies zur Ausstellung von Energieausweisen

erforderlich ist, ein Online-Zugri= auf die die Gemeinden des Landes Kärnten betre=enden Daten der lokalen

Gebäude- und Wohnungsregister gemäß Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und Abschnitt C der Anlage des GWR-Gesetzes

einzuräumen.

(4) Vom Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten ist der Energieausweis (Seite 1 und 2) an einer für die

Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle anzubringen:

a) bei Gebäuden, in denen mehr als 500 m2 Gesamtnutz5äche starken Publikumsverkehr aufweisen, sofern ein

Energieausweis ausgestellt wurde;

b) bei Gebäuden, in denen mehr als 250 m2 Gesamtnutz5äche von Behörden genutzt werden und die starken

Publikumsverkehr aufweisen.
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